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Regeste

Regeste Art. 253 StGB. Erschleichung von Ausweisschriften durch sog. Legendenträger.
Befugnis des Strafrichters zur vorfrageweisen Prüfung der Identität des Besitzers dieser
Schriften mit der durch sie ausgewiesenen Person (Erw. II 5). Mittäterschaft der Ehefrau
(Erw. II 8b).

Erwägungen

E. 5
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die verwaltungsrechtliche Kammer des
Bundesgerichts habe den Entscheid der Polizeidirektion des Kantons Bern, mit dem ihr und
ihrem Manne das Schweizerbürgerrecht abgesprochen wurde, aufgehoben. Damit stehe fest,
dass sie, ihr Mann und ihre beiden Kinder bis auf weiteres Schweizerbürger seien. Zudem
hätte das Obergericht die Frage nach der Identität ihrer Mannes mit Igor Mürner nicht
selber entscheiden dürfen, sondern dem Zivilrichter überlassen sollen. a) Die
verwaltungsrechtliche Kammer des Bundesgerichts hat den Entscheid der Polizeidirektion
bloss deshalb aufgehoben, weil es nicht um die Frage ging, ob Igor Mürner Bürger von
Reichenbach und damit Berner und Schweizerbürger sei, sondern weil streitig war, ob eine
im Kanton Bern verhaftete Person, die sich als Igor Mürner ausgab, mit diesem identisch
sei. Das Schweizerbürgerrecht der Beschwerdeführerin, ihres Mannes und ihrer Kinder
wurde damit nicht bestätigt. Das Bundesgericht hat es vielmehr ausdrücklich abgelehnt
festzustellen, dass der angebliche Igor Mürner nach wie vor Bürger von Reichenbach, des
Kantons Bern und der Schweiz sei. b) Wie schon im Urteil zur staatsrechtlichen
Beschwerde auseinandergesetzt wurde, verkennt die Beschwerdeführerin, dass das
Bundesgericht in jenem Urteil den Entscheid über die Identitätsfrage nur insoweit in die
Kompetenz des Zivilrichters verwiesen hat, als sie hauptfrageweise zu entscheiden ist. Es
hat dagegen ihre vorfrageweise Beantwortung durch eine Verwaltungs- oder eine
Verwaltungsgerichtsbehörde ausdrücklich anerkannt. Ist demnach von Bundesrechts wegen
nichts dagegen einzuwenden, dass solche Behörden zur Identität des Ehemannes der
Beschwerdeführerin mit dem Schweizerbürger Igor Mürner vorfrageweise Stellung
beziehen, so muss die Befugnis auch dem Strafrichter zustehen. Freilich hat das
Bundesgericht für sich selbst entschieden, dass bei einer vorfrageweisen Überprüfung des
Besitzes eines bestimmten BGE 101 IV 306 S. 310 Familienstandes, der sich auf
Zivilstandsakten stützt, die noch als ungesetzlich angefochten werden können, mit
Rücksicht auf die immer noch offen bleibende Möglichkeit eines auf Feststellung des
Familienstandes gerichteten selbständigen Prozesses strenge Anforderungen an den
Gegenbeweis zu stellen seien und solange von dem aus den Zivilstandsregistern sich
ergebenden Familienstand ausgegangen werden müsse, als nicht die Unrichtigkeit des
Registereintrags ausser allem Zweifel stehe ( BGE 45 I 159 , BGE 49 I 29 , BGE 55 I 23 ,



86 IV 183). Diese Zurückhaltung liegt nahe, wo es darum geht, einen vom Registereintrag
abweichenden Sachverhalt festzustellen. Das ist die Folge aus dem in Art. 9 ZGB
verankerten Grundsatz. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht darum, über die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Eintrags des Igor Mürner als Schweizerbürger in einem
öffentlichen Register zu befinden, sondern darum, vorfrageweise die Identität eines
Unbekannten mit dem Schweizerbürger Mürner festzustellen. Diese Tatsache sowie der
Umstand, dass es sich bei der Frage nach der Identität einer Person um eine Tatfrage
handelt und zu ihrer Abklärung dem Strafrichter mindestens so wirksame Beweismittel zur
Verfügung stehen wie dem Zivilrichter, sprechen denn auch entschieden für die Annahme,
dass jedenfalls von Bundesrechts wegen der Befugnis des ersteren zur freien
vorfrageweisen Prüfung jener Frage nichts entgegensteht. Ob sie dem kantonalen
Strafrichter zusteht, hängt vom kantonalen Verfahrensrecht ab, dessen richtige Anwendung
der Kassationshof auf Nichtigkeitsbeschwerde hin nicht zu überprüfen hat ( Art. 277bis
Abs. 1 BStP ).

E. 8
b) Zur Erschleichung im engeren Sinne stellt die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin
habe durch die Vortäuschung des ihr nicht zustehenden Schweizerbürgerrechts selbst oder
"in mittelbarer Täterschaft" durch ihren Mann Beamte veranlasst, rechtlich erhebliche
Tatsachen unrichtig zu beurkunden. Der Beschwerdeführerin ist beizupflichten, wenn sie
eine mittelbare Täterschaft bestreitet. Eine solche ist nach den Umständen des Falles nicht
denkbar, denn mittelbarer Täter ist, wer einen andern als willenloses oder wenigstens nicht
vorsätzlich handelndes Werkzeug benutzt, um durch ihn die beabsichtigte strafbare
Handlung ausführen zu lassen ( BGE 71 IV 136 , BGE 77 IV 91 , BGE 78 IV 89 , BGE 85
IV 23 ). Nachdem die Vorinstanz BGE 101 IV 306 S. 311 den Ehemann der
Beschwerdeführerin wegen vorsätzlicher Erschleichung der öffentlichen Beurkundungen
bestraft hat, kann er nicht gleichzeitig willenloses oder nicht vorsätzlich handelndes
Werkzeug der Beschwerdeführerin gewesen sein. In der Tat handelt es sich bei der gerügten
Stelle des Urteils um einen Verschrieb. Wie das Obergericht in seiner Vernehmlassung
mitteilt, hat es die Beschwerdeführerin als Mittäterin betrachtet und ist ihr Urteil in diesem
Sinne zu verstehen. Dann aber kann von einer Verletzung von Bundesrecht keine Rede sein.
Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin bezog und benutzte sie auch ein
persönliches Ausweispapier, nämlich den auf ihren Legendennamen lautenden Reisepass
Nr. 2'097'259, der am 2. Juni 1971 durch das Passbüro der Polizeidirektion des Kantons
Bern ausgestellt wurde. Dazu hatte sie den alten Pass, die Niederlassungsbewilligung und
eine Fotografie vorzulegen. Selbst wenn ihr Ehemann die Ausstellung des neuen Passes
beantragt haben sollte, musste sie ihm also den alten Pass und eine neue Foto zur
Verfügung stellen. Damit aber hat sie nach der in ständiger Rechtsprechung angewandten
subjektiven Theorie der Mittäterschaft, wenn nicht an der eigentlichen Ausführung so
zumindest an der Entschliessung zum Delikt in massgeblicher Weise mitgewirkt ( BGE 98
IV 259 mit Verweisungen). Als Mittäterin ist sie aber auch hinsichtlich des Bezugs der
übrigen Ausweispapiere (Heimatschein, Familienbüchlein, Niederlassungsbewilligung)
anzusehen. Zwar lauteten diese Schriften nicht ausschliesslich auf ihren Namen, doch
schlossen sie ihre Person mit ein. Für die Legendenträgerin, Nachrichtenagentin und
Mitarbeiterin ihres Mannes aber, als die sie nach den verbindlichen Feststellungen der
Vorinstanz tätig war, waren diese Ausweisschriften unerlässlich. Ihre Mittäterschaft für die
Erschleichung aller bezogenen Schriften ergibt sich somit zwangsläufig aus ihrem
Agentenauftrag als Residentin, den sie ohne jene Papiere überhaupt nicht hätte erfüllen



können. Ihre massgebliche Mitwirkung mindestens bei der Entschliessung zur Tat wurde
daher vom Obergericht mit Recht bejaht.
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